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Jahrzehntelang haben Betriebsräte erfolgreich zum sozialen Frieden in
deutschen Unternehmen beigetragen. Doch einige eklatante

Fälle von Machtmissbrauch zeigen: Das Mitbestimmungssystem ist
dringend reformbedürftig.

Koppeln, kungeln,
korrumpieren

D er Ablauf war jeden Tag ähn-
lich: Kurz vor sechs Uhr mor-
gens kam Peter Mickeleit* ins
Unternehmen,wenigeMinuten
nach sechs Uhr meldete er sich

bei seinem Vorgesetzten wieder ab. Statt
seinem eigentlichen Job beim Wohn-
mobilherstellers Westfalia Van nachzuge-
hen, marschierte Mickeleit direkt in ein
knapp 60 Quadratmeter großes Büro hin-
terdenHauptmontagebändern – dem des
Betriebsrats, dem er seit vielen Jahren an-
gehört. Seine grundsätzliche Arbeit
dort: PC hochfahren, E-Mails beantwor-
ten, mit Mitarbeitern sprechen.
Ein Dienstablauf, wie er laut Betriebs-

verfassungsgesetz einem freigestellten Be-
triebsrat in Unternehmen mit mehr als
200 Mitarbeitern zusteht. Nur: DerMittel-
ständler aus Rheda-Wiedenbrück hatte zu
dem Zeitpunkt nur 190 Mitarbeiter – und
Mickeleit keinenAnspruch darauf, nurBe-
triebsratsarbeit zu leisten. Seine Privile-
gien beruhten auf demZugeständnis eines
längst ausgeschiedenenGeschäftsführers.
„Ich habe durch Zufall davon erfah-

ren“, erinnert sich Sven Dübbers, seit De-

gung gültig. „Ich bin weit davon entfernt,
Betriebsratsarbeit zu verdammen“, sagt
Dübbers. „Aber diese Erfahrung hat mei-
nenGlauben in dieses System erschüttert.“
Mit seinen Erlebnissen steht der Ge-

schäftsführer nicht allein: Ob sie wichtige
Entscheidungen durch Hinhaltetaktik
blockieren, mit Kleinkriegen nicht nur
das Betriebsklima vergiften, sondern gan-
ze Betriebe lahmlegen, sich Zugeständnis-
se zu wichtigen Projekten durch Koppel-
geschäfte abringen lassen oder es bei
der Spesenabrechnung nicht so genau
nehmen – regelmäßig kommen in deut-
schen Unternehmen eklatante Fälle ans
Licht, bei denen Betriebsräte ihre Macht
missbrauchen. Immer öfterwird deutlich:
Das deutsche Mitbestimmungssystem ist
dringend reformbedürftig. »

Management&Erfolg

§
* Name geändert

zember 2007 Geschäftsführer bei West-
falia. Im Mai 2008 widerruft er die Ver-
einbarung schriftlich. „Ich dachte, ich sei
im Recht und die Sache klar.“
War sie aber nicht.
Mickeleit denkt nicht daran, die Ver-

einbarung mit dem früheren Geschäfts-
führer aufzugeben. Dübbers kürzt auf An-
raten seinesAnwalts Mickeleits Gehalt um
25 Prozent. Die Sache geht erst vors Ar-
beitsgericht Bielefeld – Dübbers gewinnt,
Mickeleit geht in die nächste Instanz, vors
Landesarbeitsgericht Hamm. Der Prozess
zieht sich, der Betriebsrat hängt einenAus-
hang am Schwarzen Brett aus, in dem der
Begriff „Hexenverfolgung“ fällt. Schließ-
lich muss Dübbers die von seinemVorgän-
ger gewährte Freistellung mit dreimonati-
ger Frist kündigen. Erst dann ist die Kündi-

11 (9) Sa 383/97 Kein Geld für Mehrarbeit

Weil er monatelang Überstunden geleistet habe, verlangte ein
freigestellter Betriebsrat einen Gehaltsnachschlag in Höhe von
umgerechnet rund 4700 Euro plus zehn Prozent Zinsen. Gibt’s
nicht, urteilte das Landesarbeitsgericht Köln. Der Anspruch

auf Arbeitsbefreiung sei okay – der auf Bezahlung von Betriebsrats-
mehrarbeit grundsätzlich nicht.

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de. © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



WirtschaftsWoche I 31.5.2010 I Nr. 22 91

„Ein Kollateralschaden für vertrauensvol-
le Zusammenarbeit“, sagt Volker Rieble,
Professor fürArbeitsrecht an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. „Da
sind Reformen überfällig.“

GEPLANTE REFORMEN
Die will die Bundesregierung nun ansto-
ßen: Im Koalitionsvertrag mahnt sie die
Arbeitnehmervertreter, einen Ehrenko-
dex ähnlich dem Corporate-Governance-
Kodex fürVorstände undAufsichtsräte zu
unterzeichnen, der auch die Bezüge von
Betriebsräten offenlegt.
So wie das seit drei Jahren schon bei

BASF üblich ist: Der Chemiekonzern ist

» Nirgendwo sonst in Europa sind die
Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer so
großzügig geregelt wie in Deutschland:
Während es in den meisten EU-Staaten
Mitbestimmungsrechte erst ab 20, 30
oder 50 Beschäftigten gibt, müssen Unter-
nehmen hierzulande eine Arbeitnehmer-
vertretung schon ab fünf Mitarbeitern ak-
zeptieren. Und bei Unternehmen ab 20
Mitarbeitern dürfen die Betriebsräte be-
reits bei jeder Einstellung, Eingruppie-
rung, Versetzung und Entlassung ein
Wörtchen mitreden.
Das Gros der rund 266 000 Betriebs-

ratsmitglieder in Deutschland – in jedem
zehnten Unternehmen existiert ein sol-
ches Gremium – leistet gute Arbeit, trägt
im Dialog mit Geschäftsführern und Vor-
ständen zum Wohle der Wirtschaft bei.
Laut einer Umfrage des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds (DGB) halten 74 Pro-
zent aller Deutschen die Mitbestimmung
für einen Erfolgsfaktor, 69 Prozent schät-
zen sie als zentralen Bestandteil der sozia-
len Marktwirtschaft. Mehr noch: Seit das
Betriebsrätegesetz im Februar 1920 als
Vorläufer des heutigen Betriebsverfas-
sungsgesetzes in Kraft trat, haben sich Be-
triebsräte besonders in Krisenzeiten be-
währt. Das System aus Konsens, Koope-
ration und Kompromissen hat seitdem so
manches Unternehmen vor zähen Ar-
beitskämpfen bewahrt.
Wohl auch den einen oder anderen

Mittelständler: Laut einer Untersuchung
der auf Familienunternehmen speziali-
sierten BeratungWeissmann & Cie haben
42 Prozent der 500 befragten Geschäfts-
führer einen Betriebsrat und davon wie-
derum mehr als die Hälfte die Erfahrung
gemacht, dass sich dadurch die Zusam-
menarbeit mit den Beschäftigten sowie
das Betriebsklima verbessert haben.
Dass sich diese Partnerschaft größten-

teils bewährt, glaubt auch Oliver Stettes,
Experte für Arbeitsorganisation und Mit-
bestimmung beim Institut der deutschen
Wirtschaft in Köln. Doch er sagt
auch: „Das Betriebsverfassungsgesetz ist
an vielen Stellen nicht mehr zeitgemäß.“

VON KOOPERATION BIS KLÜNGEL
Wie eng Kooperation und Korruption,
Kommunikation und Kungelei beieinan-
derliegen können, machten nicht nur die
Skandale um die mit Lustreisen und
Geldbeträgen geschmierten Betriebsräte
beiVolkswagen und Siemens deutlich.
Auch im kleinerenMaßstab kommt es

immer wieder zu Eklats: Statt wie vor-

Betriebsräte missbrauchen ihre Machtfül-
le – sie koppeln, kungeln und korrumpie-
ren in einer Form, die für denArbeitgeber
nur schwer nachweisbar ist, aber die Exis-
tenz des Unternehmens gefährden kann.“
Wegen Aussagen wie dieser zählt der

Düsseldorfer Anwalt, der ausschließlich
Arbeitgebervertritt, zu den schillerndsten
und umstrittensten Vertretern seiner
Zunft. Bekannt wurde er durch seinen
Leitfaden „Kündigung von ,Unkünd-
baren‘“. In den Rechtsabteilungen der
deutschen Gewerkschaften gilt er seitdem
als „Mann fürs Grobe“.
Kritik, von der sich der bullige Jurist

nicht beirren lässt – und nun mit seinem
neuen Buch „Schwarzbuch Betriebsrat“
nachlegt. Naujoks, der sich selbst „aus-
drücklich“ zum Betriebsverfassungs-
gesetz bekennt, kritisiert darin vor allem
die fehlenden Möglichkeiten, die Arbeit
von Betriebsräten zu kontrollieren: „Der
Bundeskanzler kann abgewählt werden –
der Betriebsrat nicht“, moniert derAutor.
Zudem müssten die Arbeitnehmervertre-
ter ihr Handeln von keiner Kontroll-
instanz bewerten lassen. „Und haften
müssen sie auch nicht.“ Naujoks Fazit:
Das Betriebsratswesen berge die Gefahr
eines subtilen Klassenkampfs: In diesem
gelte „der Betriebsrat per se als der Gute
und der Unternehmer als der Böse“.
Eine Rollenverteilung, die Gerichte

nur selten infrage stellen – etwa im Falle
Ikea. Die Betriebsratsvorsitzende einer
deutschen Filiale des schwedischen Mö-
belhauses behauptete in einem Fernseh-
interview, dass „jeden zweiten Tag der
Krankenwagen dawar“, dass „Mitarbeiter
umgefallen sind, einfach, weil sie überlas-
tet waren, bis hin zum Burn-out“.
Weil sich derArbeitgeber durch diese

Aussagen denunziert fühlte, kündigte er
der Mitarbeiterin fristlos – zu Recht: Das
Arbeitsgericht Mannheim wertete die
Aussagen der Betriebsrätin als falsch: Die
behauptete Zahl der Krankenwagenein-
sätze war stark übertrieben und galt über-
wiegend derVersorgung von Kunden.
Für Aufsehen sorgte auch ein Vorfall

in Mainz: Die rheinland-pfälzische Lan-
desregierung etablierte ein „betriebsrätli-
ches Schnellinformationssystem“, über
das der DGB wöchentlich noch bis 2009
Betriebsräte befragte – zu so sensiblen
Themen wie geplanter Kurzarbeit, mögli-
chem Personalabbau oder Finanzierungs-
problemen. Die betroffenen Unterneh-
men erfuhren nur davon, wenn die Be-
triebsräte von sich aus davon erzählten.

hatte im Sommer 2002 per Management-
Buy-out den Bereich Biegetechnik vom
schwäbischen Baggerhersteller Schaeff
übernommen und so vor der Schließung
bewahrt. Bald darauf kommt es jedoch
mit dem Betriebsrat zum Schlagabtausch.
Während dessen Vorsitzender dem IG-
Metall-Organ „Metallzeitung“ erzählt, er
habe sich von Quast über Monate so be-
drängt gefühlt, dass er „psychisch am Bo-
denwar“,wirft Quast dem Betriebsrat vor,
Kollegen zum Faulenzen angestiftet zu
haben („Mach doch nicht so schnell, das
Geld kommt sowieso!“).
Die Sticheleien eskalieren. Quast

spricht gegenüber mehreren Betriebs-

räten Abmahnungen unter anderem we-
genArbeitszeitverstößen aus.Als erwenig
späterwegen zusätzlicherAufträge dieAr-
beitszeit bei vollem Lohnausgleich anhe-
ben will, stellt sich der Betriebsrat quer:
„Nehmen Sie die Abmahnungen zurück,
dann stimmen wir zu“, rät der Betriebs-
ratsboss dem GeschäftsführervorZeugen.
Doch statt sich auf den Kuhhandel ein-
zulassen, spricht Quast gegen mehrere
Betriebsräte fristlose Kündigungen aus –
der Streit endet vor dem Arbeitsgericht
Heilbronn mit einem Vergleich: „Ich
wollte diese Angelegenheit abschließen“,
sagt Quast.
FürWestfalia-Van-Chef Dübbers sieht

es derweil nicht ganz so rosig aus: Das Un-
ternehmen hat im Januar Insolvenz ange-
meldet. Mickeleit arbeitet wieder Vollzeit
als Betriebsrat, handelt Sozialpläne aus.
„Derzeit entspricht das auch denAnforde-
rungen“, sagt Dübbers. „In so einer Situa-
tion ist es notwendig, dass sich der Be-
triebsrat seinerVerantwortung stellt.“ ■

manfred.engeser@wiwo.de

Helmut Naujoks:
Schwarzbuch Betriebsrat
Verlag Management &
Karriere,
266 Seiten, 49 Euro.

§
bisher das einzige Dax-Unternehmen, das
die Gehälter seiner Betriebsräte freiwillig
kommuniziert – auch, um Gerüchten von
überhöhten Einkommen entgegenzutre-
ten. Demnach verdiente ein BASF-Be-
triebsrat 2009 im Schnitt knapp 65 700
Euro jährlich – und ist damit, so der Be-
triebsratsvorsitzende Robert Oswald,
„weder besser noch schlechter gestellt als
ein vergleichbarer Mitarbeiter.“
Auch andere Änderungen im Gesetz

sind laut Institut der deutschenWirtschaft
erwünscht: 67 Prozent der befragten Ge-
schäftsführer und rund jeder fünfte Be-
triebsrat fordern etwa eine Mindestbeteili-
gung bei Betriebsratswahlen. Jeder zweite
Arbeitnehmervertreter könnte mit zwei
statt vier Betriebsratssitzungen pro Jahr
auskommen – auch, weil es Geld sparen
würde: Pro Mitarbeiter kostet eine solche
Versammlung im Schnitt rund 150 Euro.
Der größte Wunsch auf Arbeitgeber-

seite: mehr Beschleunigungsvorschriften.
Die würden es Unternehmen ermögli-
chen, Maßnahmen vorerst auch gegen
den Willen des Betriebsrats durchzufüh-
ren, bis ein Gericht endgültig über deren
Rechtmäßigkeit entschieden hat. Selbst
41 Prozent der Betriebsräte halten diese
Veränderung für sinnvoll.
Diese Reform würde sich auch Ewald

Quast wünschen. Der heute 50-Jährige

Management&Erfolg |Betriebsrat

12 Ca 7897 / 96 Keine Begünstigung im Sozialplan

Betriebsrat und Management handeln einen Sozialplan für eine
Teilbetriebsstilllegung aus. Die Betriebsratsmitglieder sollen
zudem ein Bruttojahresgehalt als Sonderabfindung bekommen.
Klarer Verstoß gegen das Begünstigungsverbot von Betriebs-

räten, so das Arbeitsgericht Nürnberg. Vor allem, da sich die Beteilig-
ten zum Stillschweigen über die Zusatzprämie verpflichteten.
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„Ein Kollateralschaden für vertrauensvol-
le Zusammenarbeit“, sagt Volker Rieble,
Professor fürArbeitsrecht an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. „Da
sind Reformen überfällig.“

GEPLANTE REFORMEN
Die will die Bundesregierung nun ansto-
ßen: Im Koalitionsvertrag mahnt sie die
Arbeitnehmervertreter, einen Ehrenko-
dex ähnlich dem Corporate-Governance-
Kodex fürVorstände undAufsichtsräte zu
unterzeichnen, der auch die Bezüge von
Betriebsräten offenlegt.
So wie das seit drei Jahren schon bei

BASF üblich ist: Der Chemiekonzern ist

» Nirgendwo sonst in Europa sind die
Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer so
großzügig geregelt wie in Deutschland:
Während es in den meisten EU-Staaten
Mitbestimmungsrechte erst ab 20, 30
oder 50 Beschäftigten gibt, müssen Unter-
nehmen hierzulande eine Arbeitnehmer-
vertretung schon ab fünf Mitarbeitern ak-
zeptieren. Und bei Unternehmen ab 20
Mitarbeitern dürfen die Betriebsräte be-
reits bei jeder Einstellung, Eingruppie-
rung, Versetzung und Entlassung ein
Wörtchen mitreden.
Das Gros der rund 266 000 Betriebs-

ratsmitglieder in Deutschland – in jedem
zehnten Unternehmen existiert ein sol-
ches Gremium – leistet gute Arbeit, trägt
im Dialog mit Geschäftsführern und Vor-
ständen zum Wohle der Wirtschaft bei.
Laut einer Umfrage des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds (DGB) halten 74 Pro-
zent aller Deutschen die Mitbestimmung
für einen Erfolgsfaktor, 69 Prozent schät-
zen sie als zentralen Bestandteil der sozia-
len Marktwirtschaft. Mehr noch: Seit das
Betriebsrätegesetz im Februar 1920 als
Vorläufer des heutigen Betriebsverfas-
sungsgesetzes in Kraft trat, haben sich Be-
triebsräte besonders in Krisenzeiten be-
währt. Das System aus Konsens, Koope-
ration und Kompromissen hat seitdem so
manches Unternehmen vor zähen Ar-
beitskämpfen bewahrt.
Wohl auch den einen oder anderen

Mittelständler: Laut einer Untersuchung
der auf Familienunternehmen speziali-
sierten BeratungWeissmann & Cie haben
42 Prozent der 500 befragten Geschäfts-
führer einen Betriebsrat und davon wie-
derum mehr als die Hälfte die Erfahrung
gemacht, dass sich dadurch die Zusam-
menarbeit mit den Beschäftigten sowie
das Betriebsklima verbessert haben.
Dass sich diese Partnerschaft größten-

teils bewährt, glaubt auch Oliver Stettes,
Experte für Arbeitsorganisation und Mit-
bestimmung beim Institut der deutschen
Wirtschaft in Köln. Doch er sagt
auch: „Das Betriebsverfassungsgesetz ist
an vielen Stellen nicht mehr zeitgemäß.“

VON KOOPERATION BIS KLÜNGEL
Wie eng Kooperation und Korruption,
Kommunikation und Kungelei beieinan-
derliegen können, machten nicht nur die
Skandale um die mit Lustreisen und
Geldbeträgen geschmierten Betriebsräte
beiVolkswagen und Siemens deutlich.
Auch im kleinerenMaßstab kommt es

immer wieder zu Eklats: Statt wie vor-

eigenen Vorstellungen geltend: Statt
Fahrtziel, -grund und Entfernung detail-
liert aufzuführen, bestand er auf einer
pauschalenAbrechnung von 300 Kilome-
tern im Monat. Seine Begründung: Der
Arbeitgeber dürfe nicht erkennen,wo der
Betriebsrat seineArbeit geleistet habe.
Möglich sind solche Missbrauchsfälle

auch, weil die Unternehmensleitung das
Spiel zuweilen gerne mitspielt – freilich
meist unterhalb der Schwelle zur Straftat.
Dawerdenvom Betriebsrat zustimmungs-
pflichtige Überstunden genehmigt, wenn
der Arbeitgeber Bildungsveranstaltungen
in reizvoller Umgebung spendiert. Auch
Massenentlassungen werden eher abge-
nickt, wenn umgekehrt davon bestimmte
Mitarbeiter verschont bleiben.
„Das sind zwar Einzelfälle, aber doch

weitaus mehr als nur ein paar schwarze
Schafe“, sagt etwaHelmut Naujoks. „Viele

Betriebsräte missbrauchen ihre Machtfül-
le – sie koppeln, kungeln und korrumpie-
ren in einer Form, die für denArbeitgeber
nur schwer nachweisbar ist, aber die Exis-
tenz des Unternehmens gefährden kann.“
Wegen Aussagen wie dieser zählt der

Düsseldorfer Anwalt, der ausschließlich
Arbeitgebervertritt, zu den schillerndsten
und umstrittensten Vertretern seiner
Zunft. Bekannt wurde er durch seinen
Leitfaden „Kündigung von ,Unkünd-
baren‘“. In den Rechtsabteilungen der
deutschen Gewerkschaften gilt er seitdem
als „Mann fürs Grobe“.
Kritik, von der sich der bullige Jurist

nicht beirren lässt – und nun mit seinem
neuen Buch „Schwarzbuch Betriebsrat“
nachlegt. Naujoks, der sich selbst „aus-
drücklich“ zum Betriebsverfassungs-
gesetz bekennt, kritisiert darin vor allem
die fehlenden Möglichkeiten, die Arbeit
von Betriebsräten zu kontrollieren: „Der
Bundeskanzler kann abgewählt werden –
der Betriebsrat nicht“, moniert derAutor.
Zudem müssten die Arbeitnehmervertre-
ter ihr Handeln von keiner Kontroll-
instanz bewerten lassen. „Und haften
müssen sie auch nicht.“ Naujoks Fazit:
Das Betriebsratswesen berge die Gefahr
eines subtilen Klassenkampfs: In diesem
gelte „der Betriebsrat per se als der Gute
und der Unternehmer als der Böse“.
Eine Rollenverteilung, die Gerichte

nur selten infrage stellen – etwa im Falle
Ikea. Die Betriebsratsvorsitzende einer
deutschen Filiale des schwedischen Mö-
belhauses behauptete in einem Fernseh-
interview, dass „jeden zweiten Tag der
Krankenwagen dawar“, dass „Mitarbeiter
umgefallen sind, einfach, weil sie überlas-
tet waren, bis hin zum Burn-out“.
Weil sich derArbeitgeber durch diese

Aussagen denunziert fühlte, kündigte er
der Mitarbeiterin fristlos – zu Recht: Das
Arbeitsgericht Mannheim wertete die
Aussagen der Betriebsrätin als falsch: Die
behauptete Zahl der Krankenwagenein-
sätze war stark übertrieben und galt über-
wiegend derVersorgung von Kunden.
Für Aufsehen sorgte auch ein Vorfall

in Mainz: Die rheinland-pfälzische Lan-
desregierung etablierte ein „betriebsrätli-
ches Schnellinformationssystem“, über
das der DGB wöchentlich noch bis 2009
Betriebsräte befragte – zu so sensiblen
Themen wie geplanter Kurzarbeit, mögli-
chem Personalabbau oder Finanzierungs-
problemen. Die betroffenen Unterneh-
men erfuhren nur davon, wenn die Be-
triebsräte von sich aus davon erzählten.

hatte im Sommer 2002 per Management-
Buy-out den Bereich Biegetechnik vom
schwäbischen Baggerhersteller Schaeff
übernommen und so vor der Schließung
bewahrt. Bald darauf kommt es jedoch
mit dem Betriebsrat zum Schlagabtausch.
Während dessen Vorsitzender dem IG-
Metall-Organ „Metallzeitung“ erzählt, er
habe sich von Quast über Monate so be-
drängt gefühlt, dass er „psychisch am Bo-
denwar“,wirft Quast dem Betriebsrat vor,
Kollegen zum Faulenzen angestiftet zu
haben („Mach doch nicht so schnell, das
Geld kommt sowieso!“).
Die Sticheleien eskalieren. Quast

spricht gegenüber mehreren Betriebs-

räten Abmahnungen unter anderem we-
genArbeitszeitverstößen aus.Als erwenig
späterwegen zusätzlicherAufträge dieAr-
beitszeit bei vollem Lohnausgleich anhe-
ben will, stellt sich der Betriebsrat quer:
„Nehmen Sie die Abmahnungen zurück,
dann stimmen wir zu“, rät der Betriebs-
ratsboss dem GeschäftsführervorZeugen.
Doch statt sich auf den Kuhhandel ein-
zulassen, spricht Quast gegen mehrere
Betriebsräte fristlose Kündigungen aus –
der Streit endet vor dem Arbeitsgericht
Heilbronn mit einem Vergleich: „Ich
wollte diese Angelegenheit abschließen“,
sagt Quast.
FürWestfalia-Van-Chef Dübbers sieht

es derweil nicht ganz so rosig aus: Das Un-
ternehmen hat im Januar Insolvenz ange-
meldet. Mickeleit arbeitet wieder Vollzeit
als Betriebsrat, handelt Sozialpläne aus.
„Derzeit entspricht das auch denAnforde-
rungen“, sagt Dübbers. „In so einer Situa-
tion ist es notwendig, dass sich der Be-
triebsrat seinerVerantwortung stellt.“ ■

manfred.engeser@wiwo.de

gegeben an einer Weiterbildung zum
Thema „Gleichbehandlung“ in Rostock
teilzunehmen, vergnügten sich der Be-
triebsratsvorsitzende eines Senioren-
heimbetreibers und seine Stellvertreterin
in einer für Sadomaso-Spiele eingerichte-
ten Ferienwohnung. Obendrein drängte
der frivole Arbeitnehmervertreter den Se-
minaranbieter, die Seminarteilnahme zu
bestätigen – sonst kämen keine Buchun-
gen mehr.
In einem Industriekonzern ermittelt

derzeit die Staatsanwaltschaft, warum
drei Betriebsräte 157 000 Euro mehr Al-
tersgeld erhalten haben, als ihnen eigent-
lich zustand. DerVerdacht: Mit der Sum-
me sei die Zustimmung zur Schließung ei-
nes Betriebes gekauft worden.
Bei einem Mittelständler in Baden-

Württemberg wiederum machte der Be-
triebsratsvorsitzende Dienstfahrten nach

Helmut Naujoks:
Schwarzbuch Betriebsrat
Verlag Management &
Karriere,
266 Seiten, 49 Euro.
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bisher das einzige Dax-Unternehmen, das
die Gehälter seiner Betriebsräte freiwillig
kommuniziert – auch, um Gerüchten von
überhöhten Einkommen entgegenzutre-
ten. Demnach verdiente ein BASF-Be-
triebsrat 2009 im Schnitt knapp 65 700
Euro jährlich – und ist damit, so der Be-
triebsratsvorsitzende Robert Oswald,
„weder besser noch schlechter gestellt als
ein vergleichbarer Mitarbeiter.“
Auch andere Änderungen im Gesetz

sind laut Institut der deutschenWirtschaft
erwünscht: 67 Prozent der befragten Ge-
schäftsführer und rund jeder fünfte Be-
triebsrat fordern etwa eine Mindestbeteili-
gung bei Betriebsratswahlen. Jeder zweite
Arbeitnehmervertreter könnte mit zwei
statt vier Betriebsratssitzungen pro Jahr
auskommen – auch, weil es Geld sparen
würde: Pro Mitarbeiter kostet eine solche
Versammlung im Schnitt rund 150 Euro.
Der größte Wunsch auf Arbeitgeber-

seite: mehr Beschleunigungsvorschriften.
Die würden es Unternehmen ermögli-
chen, Maßnahmen vorerst auch gegen
den Willen des Betriebsrats durchzufüh-
ren, bis ein Gericht endgültig über deren
Rechtmäßigkeit entschieden hat. Selbst
41 Prozent der Betriebsräte halten diese
Veränderung für sinnvoll.
Diese Reform würde sich auch Ewald

Quast wünschen. Der heute 50-Jährige

Management&Erfolg |Betriebsrat

8 BV 11/08 Kündigung wegen Beleidigung

Im TV-Interview sagt eine Ikea-Betriebsrätin, dass „jeden
zweiten Tag der Krankenwagen da war“ und Mitarbeiter
„umgefallen“ seien, weil sie „am Rande ihrer Kraft waren“.
Das Möbelhaus fühlt sich denunziert und kündigt der Frau

fristlos – zu Recht, wie das Arbeitsgericht Mannheim feststellt: Auch
Betriebsratsmitglieder dürfen öffentlich keine Äußerungen tätigen,
die geschäftsschädigend und evident unwahr sind.

12 Ca 7897 / 96 Keine Begünstigung im Sozialplan

Betriebsrat und Management handeln einen Sozialplan für eine
Teilbetriebsstilllegung aus. Die Betriebsratsmitglieder sollen
zudem ein Bruttojahresgehalt als Sonderabfindung bekommen.
Klarer Verstoß gegen das Begünstigungsverbot von Betriebs-

räten, so das Arbeitsgericht Nürnberg. Vor allem, da sich die Beteilig-
ten zum Stillschweigen über die Zusatzprämie verpflichteten.
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